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__________________________________________________________________________________________

Aufruf an die Kolleginnen und Kollegen der Presse

Montag, 19. Februar 2001

BSE-MassnahmenGesetz undurchsichtig, unverständlich, verworren

Opfer wird zum Täter gemacht - Gudrun Seidl
selten hat man ein neues Gesetz gelesen, das derart verworren, undurchsichtig und unverständlich ist. cenjur® stellt folgende Forderungen an die Bundesregierung:

1. Transparenz im Gesetzesbereich (konsolidierte Fassungen!)

2. Rechtsinformationen sind umfassend und allgemein verständlich zu veröffentlichen (liest man sich alleine das neue BSE-MassnahmenG durch, hat selbst ein erfahrener Jurist Mühe, diesem zu folgen, es sei denn, es handelt sich um sein Spezialgebiet. Aber auch dann dürften Kenntnisse unvollständig sein, da BSE in massiver Weise sowohl Spezialkenntnisse im Veterinärrecht wie Kenntnisse des EU-Rechts verlangt, als auch Veröffentlichungen dazu seitens EU-Kommission, Parlament und Ministerrat. Gleiches trifft für den Journalisten zu). Weder die überwiegende Juristenschaft, noch Journalisten geschweige denn der Laie sind in der Lage, die im BSE-MassnahmenG nochmals ausdrücklich geforderte Kenntnis aller gesetzlicher Regelungen aufzubringen. Man zähle nur einmal, wieviel Änderungen in welchen nationalen und europäischen Gesetzen und Verordnungen das MassnahmenG nebst seiner (auch noch durchzuführenden) Neuerungen beinhaltet.

3. Nationalsprache ist deutsch, sehr verehrte Damen und Herren Minister! cenjur® mußte feststellen, daß Regierungsseiten auf wesentliche BSE-Informationen der EU-Kommission linkt, die aber perfekte Englischkenntnisse voraussetzen. Dazu kommt, daß es sich bei zu lesenden Texten nicht um Schulenglisch handelt, sondern um wissenschaftliche Berichte und Ausführungen. Wer soll denn das bitte lesen? Wir sind Deutsche und unsere Nationalsprache ist deutsch, nicht englisch. Es ist uns neu, daß sich der deutsche Unionsbürger, dazu noch in einem im Krisenfall - ein solcher liegt bekanntlich bei BSE vor - auch noch anderssprachiger Informationen bedienen soll. Fazit: der Bürger bleibt uninformiert. Wirklich wichtige Informationen seitens des Verbraucherschutz-Kommissars Byrne bleiben ihm vorenthalten, da es unsere Regierung nicht fertig bringt, pflichtgemäß in unserer Nationalsprache zu informieren. Statt dessen kommen immer wieder neue Gesetze und Verordnungen, die dem Bürger weitere Pflichten auferlegen. Forderung von cenjur: es hat für den deutschen Unionsbürger nicht nur ein Recht, sondern auch eine Selbstverständlichkeit zu sein, jegliche Form der Information, insbesondere Rechtsinformation, auch in seiner Nationalsprache zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die Regierung hat den Beitritt Deutschlands in die EU beschlossen, also hat sie auch für eine entsprechende Unterrichtung ihrer Bevölkerung in deren Nationalsprache Sorge zu tragen.
4. cenjur® fordert, neue BSE-Gesetze den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. cenjur® wiederholt sich: Schuld an dem BSE-Skandal tragen nicht die deutschen Unionsbürger und die deutsche (Futtermittel- und Land-)Wirtschaft - Schuld trägt zunächst die Nation England, gefolgt von der EU-Kommission unter Santer, die auch wegen dieses Skandals ihren Rücktritt erklären mußte und die deutsche Regierung, die ihre Bürger und Bundesländer im Stich gelassen hat. Ihre Kontrollpflichten und Berichterstattungen, auch gegenüber der EU-Kommission, haben jämmerlich versagt. Parteigezänk war und ist ganz offensichtlich wichtiger, als die Volksgesundheit. Dieses Fehlverhalten der Schuldigen wird mit keinem Wort erwähnt.
In dem bereits beschlossenen BSE-MassnahmenG wird die Bevölkerung zum Täter gemacht, sind sie doch, allen voran unsere Jugend, tatsächlich die Opfer. Nähere Einzelheiten auf unseren Internetseiten.

Gudrun Seidl, cenjur
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